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12. Verordnung: Geschäfts0tdnung der Organe der Personalvertretung an allgemeinbildenden Pilichtsdiulen und 
gewerblichen und kaufmännischen BerufssChulen des Bundeslandes Wien {W'rener Landeslehrer wPersonalvertretungs~ 
G"5diiiftsordnung). 

12. § 3 

Verordnung der Wiener Landesregierung ~" .. ei~ Pe_rsonalvertretungsa~sschuß zur 
vom 12. März 1968 über die Gesdläftsord- Z_ei;, fur die er e~nb7rufen wurde, nicht bes.:hluß
nung der Organe der Personalvertretung an 1 fah1g, so kann die Sitzung des Ausschusses '?n.r
allgemeinbildenden Pflichtsdrnlen und ge- ! h,alb einer Stunde nach. der fostgeset~ten Zeit er
werblichen und kaufmännischen Berufs- offnet werde~~ :w•n? m diesem Zeitpunkte die 
schulen des Bundeslandes Wien (Wiener wr ~eschlußfähigkm ~rforderhche Anzahl von 

Landeslehrer-Personalvertretungs- Mitgliedern anwesend !St. 

Gesdiäftsordnung). 

Auf Grund des Abschnittes I §§ 7 und 22 , 
Abs. 6 des Bundes~Personalvertretungsgesetzes, , 
BGB!. Nr. 133/1967, wird verordnet: 

ABSCHNITT I 
Gesdiäftsführung der Personalvertretnngs

anssd:iüsse 

Vorsitz 

§ 4 

In Sitzungen des Personalvertretungsaus
schusses führt der Obmann dieses Ausschusses 
und im Falle seiner Verhinderung sein Stell
vertreter den Vorsitz. Sind sowohl der Obmann 
als auch sein Stellvertreter verhindert, den Vor
sitz des Personalvertretungsaussdiusses zu 
führen, so führt den Vorsitz das an Lebensjahren Einberufung und Eröffnung der 

Sitzungen 

§ l 
, älteste anwesende Mitglied dieses Ausschusses. 
i 

(1) Sitzungen der Personalvertretungsaus-1 
schlisse (Dienststellen-, Fach- und Zentralaus- 1 

schüsse) finden nur dann statt, wenn sie ord
nungsgemäß einberufen wurden. 

(2) Eine ordnungsgemäße Einberufung liegt 
vorl wenn 

a) die Personalvertretungsausschüsse unter 
Angabe von Zeit und Ort sowie der Tages
ordnung schriftlich und so rechtzeitig ein~ 
berufen wurden, daß die Mitglieder der 
Personalvertretungsausschüsse die Ver~ 
ständigung spätestens zwei Tage vor der 
Sitzung erhalten haben, oder 

b) die Personalvertretungsausschüsse münd~ 
lieh (telefonisch) einberufen wurden und 
der Einberufung sämtliche Ausschußmit
glieder Folge geleistet haben. 

(3) Arbeitstage im Sinne dieser Verordnung 
sind Schultage. 

§ 2 

Das Verlangen der Mitglieder eines Per
sonalvertretungsaussdiusses, diesen Ausschuß ein
zuberufen (§ 22 Abs. 2 zweiter Satz des Bundes
Personalvertretungsgesetzes), ist schriftlich an 
den Obmann des Ausschusses zu richten. 
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Tagesordnung 

§ 5 

(1) Die Tagesordnung der Sitzung eines 
Personalvertretungsausschusses ist von dem die 
Sitzung einberufenden Mitglied des Ausschusses 
festzulegen. 

(2) Die Tagesordnung ist vom Vorsitzenden 
nach Eröffnung der Sitzung und Femtellung der 
Beschlußfähigkeit des Ausschusses zu verlesen. 
Eine Änderung der Tagesordnung darf der Per
sonalvertretungsaussdiuß nur vor dem Eingehen 
in die Tagesordnung beschließen. 

§ 6 
Nacl1 der Festsetzung der Tagesordnung 

ist über die seit der letzten Sitzung eingelangten 
Schriftstücke und die vom Personalvertretungs
ausschuß abgefertigten Schriftstücke (Ein- und 
Auslauf) zu berichten. über Anordnung des 
Vorsitzenden oder über Wunsch der Mehrheit 
der Mitglieder des Aussdiusses sind einzelne 
Schriftstücke auch zu verlesen. 

§ 7 

Die einzelnen Punkte der Tagesordnung 
sind vom Vorsitzenden oder von jenem Mitglied 
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